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Gebührenordnung
für die Übernahme radioaktiver Abfälle 

durch die Landessammelstelle 

Vom 9. April 2008

Aufgrund des § 3 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 Satz 2 und des
§ 13 Abs. 2, jeweils auch in Verbindung mit § 14 Abs. 2, des
Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes in der Fas-
sung vom 25. April 2007 (Nds. GVBl. S. 172), geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2007 (Nds. GVBl.
S. 775), wird im Einvernehmen mit dem Finanzministerium
verordnet:

§ 1

(1) Für die Übernahme radioaktiver Abfälle durch die Lan-
dessammelstelle für radioaktive Abfälle Niedersachsen nach
§ 76 Abs. 4 der Strahlenschutzverordnung werden Gebühren
nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 erhoben.

(2) 1Die Gebühr beträgt für die Übernahme von

2Mit der Gebühr nach Satz 1 Nr. 2 ist das Bereitstellen der
Presstrommel abgegolten.

(3) Abweichend von Absatz 2 sind für die Übernahme von

1. Großteilen,

2. Bauschutt und Erdreich,

3. Filtern und Filterhilfsmitteln wie beispielsweise Ionen-
austauscherharzen,

4. Chemieabwässern, biologischen Abwässern und sonsti-
gen nicht brennbaren Flüssigkeiten,

5. Schlämmen und Suspensionen,

6. Gasen in geschlossenen Behältnissen,

7. Fetten, Siliconölen und Aktivkohle, 

8. Strahlungsquellen und Rauchmeldern,

9. asbesthaltigen Abfällen,

10. reaktiven Abfällen mit chemischem Gefahrenpotenzial
sowie

11. sonstigen radioaktiven Sonderabfällen, die einer beson-
ders aufwändigen Behandlung bedürfen,

Auslagen in Höhe des tatsächlich entstandenen Aufwandes
zu erstatten.

§ 2

Besondere Aufwendungen, die der Landessammelstelle ent-
stehen, weil

1. die angelieferten Abfälle nicht den Bestimmungen der
Benutzungsordnung oder den Annahmebedingungen für
die Landessammelstelle entsprechen oder

2. die Landessammelstelle Abfälle aus Gründen, welche der
Ablieferungspflichtige zu vertreten hat, nicht zum verein-
barten Zeitpunkt übernehmen kann,

sind durch die Gebühren nach § 1 Abs. 2 nicht abgegolten.

§ 3

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2008  in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung für die Über-
nahme radioaktiver Abfälle durch die Landessammelstelle
vom 12. November 2004 (Nds. GVBl. S. 461) außer Kraft.

Hannover, den 9. April 2008

Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

S a n d e r

Minister

1. festen brennbaren Abfällen 71,54 Euro
je kg,

2. festen, nicht brennbaren Abfällen 6 487,20 Euro
je 180-l-Press-
trommel,

3. flüssigen, brennbaren Abfällen 56,27 Euro
je kg,

4. Abklingabfällen 249,60 Euro
je 60-l-Kunststoff-
behälter,

5. konditionierten Konrad-Containern 
Typ IV 147 737,99 Euro

je Container und

6. konditionierten Konrad-Containern 
Typ V 210 411,71 Euro

je Container.
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V e r o r d n u n g
über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer

(Badegewässerverordnung — BadegewVO —)*)

Vom 10. April 2008

Aufgrund des § 96 a Satz 1 und des § 131 Abs. 1 Satz 1 des
Niedersächsischen Wassergesetzes in der Fassung vom 25. Juli
2007 (Nds. GVBl. S. 345) wird verordnet:

§ 1

Regelungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt

1. die Überwachung der Qualität von Badegewässern und die
Einstufung von Badegewässern nach ihrer Qualität,

2. die Bewirtschaftung von Badegewässern und

3. die Information der Öffentlichkeit über die Qualität von
Badegewässern.

(2) 1Diese Verordnung gilt für Badegewässer. 2Badegewässer
ist jeder Abschnitt eines Oberflächengewässers, bei dem die
zuständige Behörde mit einer großen Zahl von Badenden
rechnet und für den sie nach § 5 Abs. 4 weder ein dauerhaftes
Badeverbot angeordnet hat noch auf Dauer vom Baden abrät.
3Diese Verordnung gilt nicht für

1. Schwimm- und Kurbecken,

2. abgegrenzte Gewässer, die einer Behandlung unterliegen
oder für therapeutische Zwecke genutzt werden,

3. künstlich angelegte abgegrenzte Gewässer, die von den
Oberflächengewässern und dem Grundwasser getrennt
sind.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) Die Begriffe „Oberflächengewässer“, „Grundwasser“,
„Binnengewässer“, „Übergangsgewässer“, „Küstengewässer“
und „Einzugsgebiet“ haben dieselbe Bedeutung wie in der
Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs-
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der
Wasserpolitik (ABl. EG Nr. L 327 S. 1), geändert durch die
Entscheidung Nr. 2455/2001/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 20. November 2001 (ABl. EG
Nr. L 331 S. 1).

(2) 1Badesaison ist die Zeit vom 15. Mai bis 15. September.
2Die zuständige Behörde kann vor dem 15. Mai für einzelne
Badegewässer eine kürzere Badesaison bestimmen, wenn sie
nur in einem kürzeren Zeitraum mit einer großen Zahl von
Badenden rechnet.

(3) 1Ein Badeverbot ist dauerhaft, wenn es mindestens für
eine Badesaison angeordnet ist. 2Ein Abraten vom Baden auf
Dauer liegt vor, wenn es für mindestens eine Badesaison gilt.

(4) Eine Verschmutzung liegt vor

1. bei einer mikrobiologischen Verunreinigung im Sinne der
Anlage 1 Spalte A, wenn dadurch die Qualität des Bade-
gewässers beeinträchtigt und die Gesundheit der Baden-
den gefährdet ist,

2. beim Vorhandensein von Cyanobakterien, Makroalgen
oder marinem Phytoplankton, wenn dadurch die Qualität
des Badegewässers beeinträchtigt und die Gesundheit der
Badenden im Sinne des § 8 Abs. 2 oder des § 9 Abs. 1 ge-
fährdet ist, oder

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/7/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006
über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und
zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG (ABl. EU Nr. L 64 S. 37).

3. beim Vorhandensein von Abfällen wie teerhaltigen Rück-
ständen, Glas, Plastik oder Gummi, wenn dadurch die
Qualität des Badegewässers beeinträchtigt und die Gesund-
heit der Badenden gefährdet ist.

(5) Eine kurzzeitige Verschmutzung ist eine Verschmut-
zung im Sinne des Absatzes 4 Nr. 1,

1. die eindeutig feststellbare Ursachen hat,

2. bei der nicht damit gerechnet wird, dass sie die Qualität
des Badegewässers länger als etwa 72 Stunden ab Beginn
der Verunreinigung beeinträchtigt, und

3. für die die zuständige Behörde die erforderlichen Bewirt-
schaftungsmaßnahmen im Sinne der Anlage 2 getroffen
hat.

(6) Eine Ausnahmesituation liegt vor bei einem Ereignis
oder einer Kombination von Ereignissen, das oder die sich auf
die Qualität des Badegewässers auswirkt und bei dem oder
der nicht damit gerechnet wird, dass es oder sie durchschnitt-
lich häufiger als einmal alle vier Jahre auftritt.

(7) Bewirtschaftungsmaßnahmen sind folgende Maßnahmen:

1. Erstellung und regelmäßige Aktualisierung eines Bade-
gewässerprofils,

2. Erstellung eines Überwachungszeitplans,

3. Überwachung der Badegewässer,

4. Bewertung der Badegewässerqualität,

5. Einstufung der Badegewässer,

6. Ermittlung und Bewertung der Ursachen von Verschmut-
zungen,

7. Information der Öffentlichkeit über die Qualität von Bade-
gewässern,

8. Maßnahmen zur Vermeidung einer Belastung der Baden-
den durch eine Verschmutzung,

9. Maßnahmen zur Verringerung der Gefahr einer Ver-
schmutzung.

(8) Eine Massenvermehrung von Cyanobakterien ist das
gehäufte Auftreten von Cyanobakterien in Form von Blüten,
Matten oder Schlieren.

(9) Der Begriff „betroffene Öffentlichkeit“ hat dieselbe Bedeu-
tung wie in der Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni
1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten
öffentlichen und privaten Projekten (ABl. EG Nr. L 175 S. 40),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/35/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 (ABl. EU
Nr. L 156 S. 17).

§ 3

Überwachung

(1) Die zuständige Behörde erstellt bis zum 1. April eines
jeden Jahres eine Liste der Badegewässer.

(2) 1Die zuständige Behörde überwacht die Qualität der
Badegewässer anhand der in Anlage 1 Spalte A aufgeführten
Parameter und mit den in Anlage 1 Spalte E genannten Refe-
renzanalysemethoden. 2Die Probenahme richtet sich nach der
Anlage 4. 3Zusätzlich sind Badegewässer einer Kontrolle auf
sichtbare Verschmutzungen zu unterziehen.

(3) Die Entnahme und der Umgang mit Proben für mikro-
biologische Analysen richten sich nach der Anlage 5.



Nds. GVBl. Nr. 7/2008, ausgegeben am 24. 4. 2008

106

(4) 1Vor Beginn jeder Badesaison ist für jedes Badegewässer
ein Überwachungszeitplan zu erstellen. 2Die Überwachung
ist spätestens vier Tage nach dem im Überwachungszeitplan
festgelegten Datum durchzuführen. 3In Ausnahmesituationen
kann der Überwachungszeitplan ausgesetzt werden. 4Unver-
züglich nach dem Ende einer Ausnahmesituation ist die Über-
wachung wieder aufzunehmen. 5Ist wegen der Ausnahme-
situation eine Probe nicht genommen worden, so ist die
Probenahme sobald wie möglich nachzuholen.

(5) 1Eine bei kurzzeitiger Verschmutzung genommene Pro-
be kann bei der Bewertung der Qualität eines Badegewässers
außer Acht gelassen werden. 2Sie wird durch eine nach Maß-
gabe der Anlage 4 Nr. 5 Satz 3 zu nehmende zusätzliche Probe
ersetzt.

§ 4

Bewertung der Badegewässerqualität

(1) 1Nach dem Ende jeder Badesaison ist die Qualität jedes
Badegewässers anhand der nach der Anlage 4 genommenen
Proben von der zuständigen Behörde zu bewerten. 2Die
Bewertung erfolgt auf der Grundlage der für die beendete
Badesaison sowie für die drei vorangegangenen Badesaisons
ermittelten Daten der in Anlage 1 Spalte A aufgeführten Para-
meter nach Maßgabe des in Anlage 2 Anmerkung 2 beschrie-
benen Verfahrens. 3Abweichend von Satz 1 erfolgt die erste
Bewertung erst nach vier Jahren, wenn bisher keine Daten
nach dieser Verordnung erhoben wurden.

(2) Die Qualität eines Badegewässers, das neu in die Liste
der Badegewässer aufgenommen worden ist, kann jeweils
nach dem Ende der Badesaison der ersten drei Jahre nach der
Aufnahme in die Liste auf der Grundlage der Daten von weni-
ger als vier Badesaisons bewertet werden, wenn

1. mindestens die Daten von 16 Proben vorliegen,

2. in den in Anlage 4 Nr. 3 genannten Fällen mindestens die
Daten von zwölf Proben vorliegen oder

3. die Badesaison nicht länger als acht Wochen gedauert hat
und mindestens die Daten von acht Proben vorliegen.

(3) Sind bei einem Badegewässer Änderungen eingetreten,
die voraussichtlich die Einstufung des Badegewässers nach
§ 5 berühren, so kann die Qualität des Badegewässers auf der
Grundlage der nach Eintritt der Änderungen ermittelten Daten
bewertet werden, wenn

1. mindestens die Daten von 16 Proben vorliegen,

2. in den in Anlage 4 Nr. 3 genannten Fällen mindestens die
Daten von zwölf Proben vorliegen oder

3. die Badesaison nicht länger als acht Wochen gedauert hat
und mindestens die Daten von acht Proben vorliegen.

§ 5

Einstufung und qualitativer Zustand der Badegewässer

(1) 1Die zuständige Behörde stuft jedes Badegewässer auf
der Grundlage der Bewertung nach § 4 nach Maßgabe der
Anlage 2 als „mangelhaft“, „ausreichend“, „gut“ oder „ausge-
zeichnet“ ein. 2Die erste Einstufung ist nach dem Ende der Ba-
desaison 2011 vorzunehmen.

(2) 1Die zuständige Behörde sorgt dafür, dass die Bade-
gewässer zum Ende der Badesaison 2015 mindestens als „aus-
reichend“ einzustufen sind. 2Sie veranlassen darüber hinaus
angemessene Maßnahmen, um die Zahl der als „ausgezeich-
net“ oder als „gut“ einzustufenden Badegewässer zu erhöhen.

(3) 1Ist ein Badegewässer nach dem Ende der Badesaison
2015 noch zeitweilig als „mangelhaft“ einzustufen, so hat die
zuständige Behörde unverzüglich die folgenden Maßnahmen
zu ergreifen:

1. angemessene Bewirtschaftungsmaßnahmen, einschließlich
eines Badeverbots oder des Abratens vom Baden,

2. Beschreibung der Ursachen für das Nichterreichen der
Einstufung als „ausreichend“,

3. angemessene Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung
oder Beseitigung der Ursachen der Verschmutzung und

4. ein Warnhinweis für die Öffentlichkeit und eine Unter-
richtung der Öffentlichkeit über die Gründe für die Ver-
schmutzung und die auf Grundlage des Badegewässerprofils
ergriffenen Bewirtschaftungsmaßnahmen.

(4) 1Wird ein Badegewässer in fünf aufeinander folgenden
Jahren als „mangelhaft“ eingestuft, so hat die zuständige
Behörde ein dauerhaftes Badeverbot anzuordnen oder auf
Dauer vom Baden abzuraten. 2Sie kann bereits vorher ein
dauerhaftes Badeverbot anordnen oder auf Dauer vom Baden
abraten, wenn die Maßnahmen zum Erreichen der ausrei-
chenden Qualität nicht durchführbar sind oder unverhältnis-
mäßig teuer wären.

§ 6

Badegewässerprofil

(1) 1Die zuständige Behörde erstellt für jedes Badegewässer
ein Badegewässerprofil nach der Anlage 3. 2Das Badegewässer-
profil kann sich auf mehrere zusammenhängende Badegewäs-
ser erstrecken. 3Die Badegewässerprofile werden nach Maßgabe
der Anlage 3 Nrn. 2 und 3 überprüft und aktualisiert.

(2) Die ersten Badegewässerprofile sind bis zum 24. März
2011 zu erstellen.

(3) Bei der Erstellung, Überprüfung und Aktualisierung der
Badegewässerprofile werden die bei der Überwachung und
der Bewertung nach den Rechtsvorschriften zur Umsetzung
der Richtlinie 2000/60/EG erhobenen Daten genutzt.

§ 7

Bewirtschaftungsmaßnahmen in Ausnahmesituationen

(1) In Ausnahmesituationen ergreift die zuständige Behörde
unverzüglich die angemessenen Bewirtschaftungsmaßnahmen,
wenn anzunehmen ist, dass sich die Ausnahmesituation nach-
teilig auf die Gesundheit der Badenden auswirkt.

(2) 1Wird für den Parameter Escherichia coli ein Einzelwert
von mehr als 1 800 KBE/100 ml oder für den Parameter Intes-
tinale Enterokokken ein Einzelwert von mehr als 700 KBE/
100 ml festgestellt, so gilt das Badegewässer als zum Baden
ungeeignet. 2Die zuständige Behörde hat in diesen Fällen un-
verzüglich ein Badeverbot anzuordnen. 3Das Verbot ist aufzu-
heben, wenn das Badegewässer wieder zum Baden geeignet
ist.

§ 8

Gefährdung durch Cyanobakterien

(1) Bestehen bei einem Badegewässer Anhaltspunkte für das
Potenzial für eine Massenvermehrung von Cyanobakterien, so
führt die zuständige Behörde eine geeignete Überwachung
durch, damit Gefahren für die Gesundheit der Badenden recht-
zeitig erkannt werden können.

(2) 1Kommt es zu einer Massenvermehrung von Cyano-
bakterien und besteht eine Gefahr für die Gesundheit der
Badenden, so ergreift die zuständige Behörde unverzüglich
die angemessenen Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Vermei-
dung einer Gefahr für die Badenden. 2Insbesondere informiert
sie die Öffentlichkeit nach Maßgabe des § 11.

§ 9

Andere Parameter

(1) 1Bestehen bei einem Badegewässer Anhaltspunkte für
eine Tendenz zur Massenvermehrung von Makroalgen oder
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von marinem Phytoplankton, so führt die zuständige Behörde
Untersuchungen durch,

1. um festzustellen, ob die Tendenz akzeptiert werden kann,
und

2. um die Gefahren für die Gesundheit der Badenden zu be-
stimmen.

2Die zuständige Behörde trifft die erforderlichen Anordnun-
gen und veranlasst angemessene Bewirtschaftungsmaßnah-
men, die zur Beseitigung der Tendenz sowie zum Schutz vor
Gefahren für die Gesundheit der Badenden erforderlich sind.
3Insbesondere informiert sie die Öffentlichkeit nach Maßgabe
des § 11.

(2) Wird bei der Kontrolle nach § 3 Abs. 2 Satz 3 eine Ver-
schmutzung festgestellt, so ist Absatz 1 Satz 2 entsprechend
anzuwenden.

§ 10

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

1Kommt es zu Auswirkungen auf die Qualität eines Bade-
gewässers, die ihre Ursachen außerhalb des Landes haben, so
arbeiten die zuständigen Behörden mit den zuständigen Be-
hörden oder Stellen der anderen betroffenen Länder oder
Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammen. 2Die
Zusammenarbeit nach Satz 1 umfasst insbesondere einen
Informationsaustausch und gemeinsame Maßnahmen zur
Bekämpfung dieser Auswirkungen.

§ 11

Beteiligung und Information der Öffentlichkeit

(1) 1Die zuständigen Behörden fördern die Beteiligung der
Öffentlichkeit an der Umsetzung dieser Verordnung und in-
formieren die betroffene Öffentlichkeit über Möglichkeiten
der Beteiligung. 2Sie sorgen dafür, dass die betroffene Öffent-
lichkeit die Möglichkeit erhält, Vorschläge, Bemerkungen und
Beschwerden vorzubringen, insbesondere hinsichtlich der
Liste der Badegewässer.

(2) Die zuständige Behörde veröffentlicht während der Bade-
saison die nachfolgend genannten Informationen und stellt
diese unverzüglich an leicht zugänglicher Stelle in unmittel-
barer Nähe jedes Badegewässers bereit:

1. die aktuelle Einstufung des Badegewässers sowie ein Bade-
verbot oder ein Abraten vom Baden mittels deutlicher und
einfacher Zeichen und Symbole nach Maßgabe der Fest-
legungen gemäß Artikel 15 Abs. 2 der Richtlinie 2006/7/EG,

2. eine allgemeinverständliche Beschreibung des Badegewäs-
sers auf der Grundlage des Badegewässerprofils nach § 6, 

3. bei Badegewässern, die für kurzzeitige Verschmutzungen
anfällig sind,

a) die Tatsache, dass das Badegewässer für kurzzeitige
Verschmutzungen anfällig ist,

b) die Zahl der Tage, an denen in der vorangegangenen
Badesaison wegen einer kurzzeitigen Verschmutzung
ein Badeverbot angeordnet oder vom Baden abgeraten
wurde, und

c) das Vorliegen oder die Vorhersage einer kurzzeitigen
Verschmutzung,

4. bei Vorliegen einer Ausnahmesituation deren Art und
voraussichtliche Dauer,

5. die Gründe für ein Badeverbot oder für ein Abraten vom
Baden, 

6. wenn ein dauerhaftes Badeverbot angeordnet ist oder auf
Dauer vom Baden abgeraten wird, die Information, dass es
sich bei dem betreffenden Gewässerabschnitt nicht mehr
um ein Badegewässer handelt, und die Gründe dafür, und 

7. die Quelle für weitergehende Informationen des Landes-
gesundheitsamtes (Absatz 3). 

(3) 1Das Landesgesundheitsamt veröffentlicht im Internet

1. die in Absatz 2 Nrn. 1 bis 6 genannten Informationen,

2. eine Liste der Badegewässer,

3. die Einstufung jedes Badegewässers in den vorangegange-
nen drei Jahren und sein Badegewässerprofil einschließ-
lich der Ergebnisse der seit der letzten Einstufung durch-
geführten Überwachung,

4. für Badegewässer, die in der laufenden Badesaison als
„mangelhaft“ eingestuft sind, Informationen über die Ur-
sachen der Verschmutzung, über die Maßnahmen, die er-
griffen wurden, um eine Gefährdung der Badenden durch
die Verschmutzung zu verhindern, und über die nach § 5
Abs. 3 ergriffenen Maßnahmen und 

5. für Badegewässer, die für eine kurzzeitige Verschmutzung
anfällig sind, Informationen über 

a) die Umstände, die zu einer kurzzeitigen Verschmut-
zung führen können, 

b) die Wahrscheinlichkeit einer kurzzeitigen Verschmut-
zung und ihre voraussichtliche Dauer und

c) die Ursachen einer eingetretenen kurzzeitigen Ver-
schmutzung und die Maßnahmen, die getroffen wurden,
um eine Gefährdung der Badenden durch die Ver-
schmutzung zu verhindern und die Ursachen der Ver-
schmutzung zu beseitigen.

2Die Liste der Badegewässer nach Satz 1 Nr. 2 wird jedes Jahr
vor dem Beginn der Badesaison aktualisiert. 3Die Ergebnisse
der Überwachung nach Satz 1 Nr. 3 sind nach Abschluss der
Analyse unverzüglich zu veröffentlichen.

(4) 1Die zuständigen Behörden teilen dem Landesgesund-
heitsamt laufend die zur Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 3
erforderlichen Daten mit. 2Das Landesgesundheitsamt kann
verlangen, dass die Daten auf Datenträgern oder auf einem
anderen elektronischen Kommunikationsweg übermittelt wer-
den und dass die übermittelten Daten mit der von ihm be-
stimmten Schnittstelle kompatibel sind.

(5) 1Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Informationen
sind ab dem 15. Mai 2012 zu veröffentlichen. 2Stehen Infor-
mationen erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung, so
sind diese unverzüglich zu veröffentlichen, sobald sie verfüg-
bar sind.

§ 12

Berichterstattung

(1) Die zuständige Behörde übermittelt dem Landesgesund-
heitsamt bis zum 1. April eines jeden Jahres die Liste der
Badegewässer und die Gründe für jede Änderung gegenüber
dem Vorjahr.

(2) Die zuständigen Behörden übermitteln dem Landes-
gesundheitsamt bis zum 15. Oktober eines jeden Jahres für
die vorangegangene Badesaison in Bezug auf jedes Bade-
gewässer

1. die Überwachungsergebnisse,

2. die Bewertung der Badegewässerqualität,

3. eine Beschreibung der wesentlichen Bewirtschaftungsmaß-
nahmen und

4. für den Fall, dass der Überwachungszeitplan nach § 3
Abs. 4 Satz 3 ausgesetzt wurde, die Gründe dafür.

(3) Das Landesgesundheitsamt kann verlangen, dass die
Daten auf Datenträgern oder auf einem anderen elektroni-
schen Kommunikationsweg übermittelt werden und dass die
übermittelten Daten mit der von ihm bestimmten Schnitt-
stelle kompatibel sind.



Nds. GVBl. Nr. 7/2008, ausgegeben am 24. 4. 2008

108

§ 13

Inkrafttreten

1Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in
Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Badegewässerverordnung vom
25. Januar 1999 (Nds. GVBl. S. 19) außer Kraft.

Hannover, den 10. April 2008

Niedersächsisches Ministerium
für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit

R o s s - L u t t m a n n

Ministerin

Niedersächsisches Ministerium
für Umwelt und Klimaschutz

S a n d e r

Minister
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Anlage 1
(zu § 3 Abs. 2 Satz 1)

1. Binnengewässer

2. Küstengewässer und Übergangsgewässer

*) Auf der Grundlage einer 95-Perzentil-Bewertung (siehe Anlage 2).
**) Auf der Grundlage einer 90-Perzentil-Bewertung (siehe Anlage 2).

A B C D E

Parameter Ausgezeichnete 
Qualität

Gute 
Qualität

Ausreichende 
Qualität

Referenzanalyse-
methoden

1 Intestinale Enterokokken
(KBE/100 ml)

200*) 400*) 330**) ISO 7899-1 oder
ISO 7899-2

2 Escherichia coli
(KBE/100 ml)

500*) 1 000*) 900**) ISO 9308-3

A B C D E

Parameter Ausgezeichnete 
Qualität

Gute 
Qualität

Ausreichende 
Qualität

Referenzanalyse-
methoden

1 Intestinale Enterokokken 
(KBE/100 ml)

100*) 200*) 185**) ISO 7899-1 oder
ISO 7899-2

2 Escherichia coli
(KBE/100 ml)

250*) 500*) 500**) ISO 9308-3
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Anlage 2
(zu § 4 Abs.  1 Satz 2 und § 5 Abs. 1 Satz 1)

Bewertung und Einstufung von Badegewässern

1. Mangelhafte Qualität

Badegewässer sind als „mangelhaft“ einzustufen, wenn
nach den Daten der Badegewässerqualität für den letzten
Bewertungszeitraum1) die Perzentil-Werte2) bei den mikro-
biologischen Werten schlechter3) sind als die in Anlage 1
Spalte D für die „ausreichende Qualität“ festgelegten
Werte.

2. Ausreichende Qualität

Badegewässer sind als „ausreichend“ einzustufen,

a) wenn nach den Daten der Badegewässerqualität für
den letzten Bewertungszeitraum die Perzentil-Werte
bei den mikrobiologischen Werten genauso gut wie
oder besser4) als die in Anlage 1 Spalte D für die „aus-
reichende Qualität“ festgelegten Werte sind und

b) für den Fall, dass das Badegewässer für kurzzeitige Ver-
schmutzungen anfällig ist, wenn

aa) angemessene Bewirtschaftungsmaßnahmen getrof-
fen werden, wozu auch Beobachtungsmaßnahmen,
der Betrieb von Frühwarnsystemen und Überwa-
chung gehören, damit eine Gefährdung der Baden-
den durch eine entsprechende Warnung oder
erforderlichenfalls durch ein Badeverbot verhin-
dert wird,

bb) angemessene Bewirtschaftungsmaßnahmen getrof-
fen werden, um die Ursachen der Verschmutzung
zu vermeiden, zu verringern oder zu beseitigen
und

cc) die Zahl der Proben, die bei kurzzeitiger Verschmut-
zung während des letzten Bewertungszeitraums ge-
mäß § 3 Abs. 5 außer Acht gelassen wurden, nicht
mehr als 15 vom Hundert der Gesamtzahl der in
den Überwachungszeitplänen für den betreffenden
Zeitraum vorgesehenen Proben darstellt oder es
sich um höchstens eine Probe je Badesaison han-
delt.

3. Gute Qualität

Badegewässer sind als „gut“ einzustufen,

a) wenn nach den Daten der Badegewässerqualität für
den letzten Bewertungszeitraum die Perzentil-Werte
bei den mikrobiologischen Werten genauso gut wie
oder besser als die in Anlage 1 Spalte C für die „gute
Qualität“ festgelegten Werte sind und

b) für den Fall, dass das Badegewässer für kurzzeitige Ver-
schmutzungen anfällig ist, wenn

aa) angemessene Bewirtschaftungsmaßnahmen getrof-
fen werden, wozu auch Beobachtungsmaßnahmen,
der Betrieb von Frühwarnsystemen und Überwa-
chung gehören, damit eine Gefährdung der Baden-
den durch eine entsprechende Warnung oder
erforderlichenfalls durch ein Badeverbot verhin-
dert wird,

bb) angemessene Bewirtschaftungsmaßnahmen getrof-
fen werden, um die Ursachen der Verschmutzung
zu vermeiden, zu verringern oder zu beseitigen
und

cc) die Zahl der Proben, die bei kurzzeitiger Verschmut-
zung während des letzten Bewertungszeitraums ge-
mäß § 3 Abs. 5 außer Acht gelassen wurden, nicht
mehr als 15 vom Hundert der Gesamtzahl der in
den Überwachungszeitplänen für den betreffenden
Zeitraum vorgesehenen Proben darstellt oder es
sich um höchstens eine Probe je Badesaison han-
delt.

4. Ausgezeichnete Qualität

Badegewässer sind als „ausgezeichnet“ einzustufen,

a) wenn nach den Daten der Badegewässerqualität für
den letzten Bewertungszeitraum die Perzentil-Werte
bei den mikrobiologischen Werten genauso gut wie
oder besser als die in Anlage 1 Spalte B für die „ausge-
zeichnete Qualität“ festgelegten Werte sind und

b) für den Fall, dass das Badegewässer für kurzzeitige Ver-
schmutzungen anfällig ist, wenn

aa) angemessene Bewirtschaftungsmaßnahmen getrof-
fen werden, wozu auch Beobachtungsmaßnahmen,
der Betrieb von Frühwarnsystemen und Überwa-
chung gehören, damit eine Gefährdung der Baden-
den durch eine entsprechende Warnung oder
erforderlichenfalls durch ein Badeverbot verhin-
dert wird,

bb) angemessene Bewirtschaftungsmaßnahmen getrof-
fen werden, um die Ursachen der Verschmutzung
zu vermeiden, zu verringern oder zu beseitigen
und

cc) die Zahl der Proben, die bei kurzzeitiger Verschmut-
zung während des letzten Bewertungszeitraums ge-
mäß § 3 Abs. 5 außer Acht gelassen wurden, nicht
mehr als 15 vom Hundert der Gesamtzahl der in
den Überwachungszeitplänen für den betreffenden
Zeitraum vorgesehenen Proben darstellt oder es
sich um höchstens eine Probe je Badesaison han-
delt.

A n m e r k u n g e n :
1) „Letzter Bewertungszeitraum“ bezeichnet die letzten vier Bade-

saisons oder den in § 4 Abs. 2 oder 3 angegebenen Zeitraum.
2) Auf der Grundlage einer Bestimmung der Perzentil-Werte der

log10-Normalwahrscheinlichkeitsdichtefunktion mikrobiologischer
Daten des jeweiligen Badegewässers wird der Perzentil-Wert wie
folgt abgeleitet:
1. Ausgangswert ist der log10-Wert aller Bakterienwerte in der zu

bewertenden Datensequenz. Wird ein Nullwert ermittelt, so wird
stattdessen der log10-Wert der unteren Nachweisgrenze der ver-
wendeten Analysemethode zugrunde gelegt.

2. Es wird das arithmetische Mittel der log10-Werte (μ) berechnet.
3. Es wird die Standardabweichung der log10-Werte (σ) berechnet.
Der obere 90-Perzentil-Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunk-
tion der Daten wird aus folgender Gleichung abgeleitet:
oberer 90-Perzentil-Wert = Antilog (μ + 1,282 σ).
Der obere 95-Perzentil-Wert der Wahrscheinlichkeitsdichtefunk-
tion der Daten wird aus folgender Gleichung abgeleitet: 
oberer 95-Perzentil-Wert = Antilog (μ + 1,65 σ).

3) „Schlechter“ bedeutet höhere Konzentrationen, ausgedrückt in
KBE/100 ml.

4) „Besser“ bedeutet niedrigere Konzentrationen, ausgedrückt in KBE/
100 ml.
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Anlage 3
(zu § 6 Abs. 1)

Badegewässerprofil

1. Das Badegewässerprofil gemäß § 6 umfasst

a) eine gemäß der Richtlinie 2000/60/EG erstellte Beschrei-
bung der für die Zwecke dieser Verordnung relevanten
physikalischen, geografischen und hydrologischen Eigen-
schaften des Badegewässers und anderer Oberflächen-
gewässer im Einzugsgebiet des betreffenden Badegewäs-
sers, die eine Verschmutzungsquelle sein könnten;

b) eine Ermittlung und Bewertung aller Ursachen von Ver-
schmutzungen, die das Badegewässer und die Gesund-
heit der Badenden beeinträchtigen könnten;

c) eine Bewertung der Gefahr einer Massenvermehrung
von Cyanobakterien;

d) eine Bewertung der Gefahr einer Massenvermehrung von
Makroalgen oder Phytoplankton;

e) wenn die Bewertung nach Buchstabe b die Gefahr einer
kurzzeitigen Verschmutzung erkennen lässt

aa) die voraussichtliche Art, Häufigkeit und Dauer der
erwarteten kurzzeitigen Verschmutzung,

bb) Einzelangaben zu allen verbleibenden sonstigen
Verschmutzungsursachen, zu den ergriffenen Be-
wirtschaftungsmaßnahmen und zu dem Zeitplan
für die Beseitigung der Verschmutzungsursachen,

cc) während der kurzzeitigen Verschmutzung ergrif-
fene Bewirtschaftungsmaßnahmen mit Angabe der
für diese Maßnahmen zuständigen Stellen und
deren Erreichbarkeit,

f) die Lage der Überwachungsstelle.

2. Bei Badegewässern, die als „gut“, „ausreichend“ oder „man-
gelhaft“ eingestuft sind, ist das Badegewässerprofil regel-

mäßig zu überprüfen, um festzustellen, ob sich die in
Nummer 1 aufgeführten Aspekte verändert haben. Erfor-
derlichenfalls ist das Profil zu aktualisieren. Die Häufigkeit
und der Umfang der Überprüfungen ist nach Maßgabe der
Art und Schwere der Verschmutzung festzulegen. Die
Überprüfungen müssen jedoch mindestens in der folgen-
den Häufigkeit erfolgen:

a) bei als „gut“ eingestuften Badegewässern mindestens
alle vier Jahre;

b) bei als „ausreichend“ eingestuften Badegewässern min-
destens alle drei Jahre und

c) bei als „mangelhaft“ eingestuften Badegewässern min-
destens alle zwei Jahre.

Bei Badegewässern, die zuvor als „ausgezeichnet“ einge-
stuft wurden, ist das Badegewässerprofil nur dann zu
überprüfen und erforderlichenfalls zu aktualisieren, wenn
sich die Einstufung in „gut“, „ausreichend“ oder „mangel-
haft“ ändert. Die Überprüfung muss alle in Nummer 1 ge-
nannten Aspekte erfassen.

3. Sind am Badegewässer selbst oder in dessen Nähe umfang-
reiche Bauarbeiten oder Änderungen der Infrastruktur er-
folgt, so ist das Badegewässerprofil vor dem Beginn der
nächsten Badesaison zu aktualisieren.

4. Die in Nummer 1 Buchst. a und b genannten Informa-
tionen sind soweit möglich auf einer detaillierten Karte
darzustellen.

5. Sonstige relevante Informationen können einbezogen wer-
den.
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Anlage 4
(zu § 3 Abs. 2 Satz 2)

Überwachung der Badegewässer

1. Die Probenahme und die Sichtkontrolle sind an der Über-
wachungsstelle vorzunehmen. Die Überwachungsstelle ist
die Stelle, an der die meisten Badenden erwartet werden.

2. Frühestens 20, und spätestens 10 Tage vor Beginn jeder
Badesaison ist eine Probenahme vorzunehmen. Unter Ein-
beziehung dieser Probenahme und vorbehaltlich der Num-
mer 3 darf die Anzahl der pro Badesaison genommenen
und analysierten Proben nicht weniger als vier betragen.

3. Abweichend von Nummer 2 brauchen aus einem Badege-
wässer nur drei Proben pro Badesaison entnommen und
analysiert zu werden, wenn

a) die Badesaison nicht länger als acht Wochen dauert oder

b) sich das Badegewässer in schwieriger geografischer Lage
befindet.

4. Die Probenahmen müssen über die gesamte Badesaison ver-
teilt sein. Der Zeitraum zwischen den Probenahmen darf
einen Monat nicht überschreiten.

5. Bei einer kurzzeitigen Verschmutzung ist eine zusätzliche
Probenahme vorzunehmen, um festzustellen, dass das Ver-
schmutzungsereignis beendet ist. Diese Probe wird nicht in
die Daten der Badegewässerqualität einbezogen. Zum
Ersatz einer außer Acht gelassenen Probe ist sieben Tage
nach Ende der kurzzeitigen Verschmutzung eine zusätz-
liche Probenahme vorzunehmen.

Anlage 5
(zu § 3 Abs. 3)

Regeln für die Entnahme und den Umgang 
mit Proben für mikrobiologische Analysen

1. Sterilisierung der Probenbehältnisse 

Die Probenbehältnisse

— sind für mindestens 15 Minuten bei 121° C im Autoklav
zu sterilisieren oder

— für mindestens 1 Stunde bei 160° C—170° C trocken zu
sterilisieren oder

— müssen strahlensterilisierte Probenbehältnisse sein,
die direkt vom Hersteller bezogen werden.

2. Entnahmestelle

Nach Möglichkeit sind die Proben 30 cm unter der Ober-
fläche des Gewässers bei einer Wassertiefe von mindes-
tens 1 m zu entnehmen.

3. Probenahme

Das Volumen des Probenbehältnisses hängt davon ab, wel-
che Wassermenge für die Untersuchung der einzelnen
Parameter benötigt wird. Der Mindestinhalt soll 250 ml
betragen.

Die Probenbehältnisse müssen aus transparentem, nicht ge-
färbtem Glas, Polyethylen oder Polypropylen bestehen.

Zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Kontaminierung
der Proben ist bei der Probenahme ein aseptisches Verfah-
ren anzuwenden, damit die Sterilität des Probenbehält-

nisses erhalten bleibt. Wird ordnungsgemäß vorgegangen,
besteht kein Bedarf an zusätzlicher steriler Ausrüstung
(z. B. sterile Handschuhe, Zangen oder Stangen).

Die Probe ist auf dem Behältnis und auf dem Probenahme-
formular eindeutig mit nicht löschbarer Farbe zu kenn-
zeichnen.

4. Lagerung und Transport der Proben vor der Analyse

Die Wasserproben sind während des gesamten Transports
vor Lichteinwirkung und insbesondere vor direktem Son-
nenlicht zu schützen.

Die Probe ist bis zur Ankunft im Labor in einer Kühlbox
oder in einem Kühlschrank je nach Klimabedingungen bei
einer Temperatur von ca. 4° C aufzubewahren. 

Nimmt der Transport ins Labor voraussichtlich mehr als
vier Stunden in Anspruch, so ist ein Transport im Kühl-
schrank erforderlich.

Zwischen der Probenahme und der Analyse darf so wenig
Zeit wie möglich verstreichen. Es wird empfohlen, die Pro-
ben noch am gleichen Arbeitstag zu analysieren. Ist dies aus
praktischen Gründen nicht möglich, so sind die Proben in-
nerhalb höchstens 24 Stunden zu analysieren. Sie sind bis
dahin im Dunkeln bei einer Temperatur von 4° C ± 3° C
aufzubewahren.



Nds. GVBl. Nr. 7/2008, ausgegeben am 24. 4. 2008

113

B e k a n n t m a c h u n g
der Änderungen der Geschäftsordnung des 

Niedersächsischen Landtages

Der Landtag hat in seiner 3. Sitzung am 9. April 2008 die
folgenden Änderungen der Geschäftsordnung des Niedersäch-
sischen Landtages vom 4. März 2003 (Nds. GVBl. S. 135), zu-
letzt geändert durch Beschluss vom 26. Februar 2008 (Nds.
GVBl. S. 102), beschlossen:

1. § 5 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 3 wird gestrichen.

b) Der bisherige Satz 4 wird Satz 3.

2. § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 werden die Worte „Inneres und Sport“
durch die Worte „Inneres, Sport und Integration“ er-
setzt.

b) In Nummer 7 werden die Worte „den ländlichen
Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz“ durch die Worte „Ernährung, Landwirtschaft,
Verbraucherschutz und Landesentwicklung“ ersetzt.

c) In Nummer 9 wird das Wort „Umweltausschuss“
durch die Worte „Ausschuss für Umwelt und Klima-
schutz“ ersetzt.

3. § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es werden die folgenden Sätze 2 und 3 angefügt:

„2Jedes Mitglied des Landtages soll mindestens einem
Ausschuss angehören. 3Über die Frage, welchem Aus-
schuss ein fraktionsloses Mitglied des Landtages mit
beratender Stimme angehört, entscheidet nach Anhö-
rung des Mitgliedes der Ältestenrat.“

4. § 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Die Unterausschüsse bereiten die Beratungen und
Beschlüsse der übergeordneten Ausschüsse vor und be-
fassen sich mit den Gegenständen, die ihnen überwiesen
wurden.“

5. In § 17 b Abs. 1 wird das Wort „Gefahrenabwehrgesetzes“
durch die Worte „Gesetzes über die öffentliche Sicherheit
und Ordnung“ ersetzt.

6. § 18 b wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Kommission zu Fragen der Integration von Men-
schen mit Migrationshintergrund“.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Zur regelmäßigen Erörterung aller Fragen der
Integration sowohl von Ausländerinnen und Auslän-
dern als auch von Einwohnerinnen und Einwohnern
mit Zuwanderungsgeschichte in Niedersachsen bildet
der Landtag eine Kommission zu Fragen der Integra-
tion von Menschen mit Migrationshintergrund.“

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Der Kommission gehören als stimmberechtigte
Mitglieder an:

1. ein Mitglied des Landtages aus jeder Fraktion,

2. bis zu zehn Vertreterinnen oder Vertreter von
landesweit tätigen Vereinigungen zur Förde-
rung der Integration der in Niedersachsen
lebenden Ausländerinnen und Ausländer und
der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte;
die Vereinigungen sollen die verschiedenen

gesellschaftlichen Bereiche des Zusammen-
lebens widerspiegeln, in denen die Integration
besondere Bedeutung hat; Vertreterinnen oder
Vertreter können nur hier lebende Auslän-
derinnen und Ausländer sein, die im Besitz
einer Aufenthalts- oder Niederlassungserlaub-
nis sind, sowie deutsche Staatsangehörige.“

bb) Satz 6 erhält folgende Fassung:

„6Die oder der Integrationsbeauftragte im Minis-
terium für Inneres, Sport und Integration kann an
den Sitzungen der Kommission mit beratender
Stimme teilnehmen.“

d) In Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 Sätze 1 und 2 sowie Ab-
satz 5 Sätze 1 und 3 wird jeweils das Wort „Ausländer-
kommission“ durch das Wort „Kommission“ ersetzt.

7. Dem § 19 wird der folgende Absatz 4 angefügt:

„(4) 1Umfangreiche Anlagen zu Vorlagen können ab-
weichend von den Absätzen 1 bis 3 auf elektronischem
Wege bereitgestellt werden, wenn in der Vorlage die
Fundstelle angegeben wird. 2Absatz 3 gilt entsprechend.“

8. § 39 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Der Landtag behandelt die Anträge nach § 38
Abs. 1 in der Regel in einer Beratung. 2Soweit die Antrag-
steller die Durchführung einer ersten und zweiten Bera-
tung zu einem Entschließungsantrag beantragen, soll der
Ältestenrat für einen Tagungsabschnitt nicht mehr als
zehn Anträge für eine erste und zweite Beratung im Land-
tag zulassen. 3Jede Fraktion hat einen Anspruch auf die
Behandlung von zwei Entschließungsanträgen je Tagungs-
abschnitt in einer ersten Beratung.“

9. § 45 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „mit“ die Worte
„und fordert sie zur Erklärung auf, wann sie ant-
worten werde“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort „Landesregie-
rung“ die Worte „auf die Große Anfrage“ sowie
nach dem Wort „verteilt“ ein Semikolon und die
Worte „§ 19 Abs. 4 gilt entsprechend“ eingefügt.

b) Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen.

10. § 47 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 5 und 6 erhalten folgende Fassung:

„5Jede Fraktion teilt vor dem Tagungsabschnitt,
spätestens jedoch zwei Stunden vor der Sitzung
des Ältestenrats, der Präsidentin oder dem Präsi-
denten zwei Fragen ihrer Mitglieder mit, die in
der Fragestunde erstrangig und zweitrangig be-
antwortet werden sollen. 6Der Ältestenrat legt die
Reihenfolge der im Tagungsabschnitt zu beant-
wortenden Fragen unter Berücksichtigung der
Mitteilungen der Fraktionen (Satz 5) nach Maß-
gabe der Sätze 7 bis 9 fest.“

bb) Die Sätze 8 und 9 erhalten folgende Fassung:

„8Die weiteren Fragen der Fragestunde, für die
Mitteilungen der Fraktionen nach Satz 5 vorlie-
gen, werden jeweils der nächst kleineren Frak-
tion und sodann, beginnend mit der stärksten
Fraktion, weiter in der Reihenfolge der Fraktions-
stärken zugeteilt. 9Im Übrigen werden die Fragen
nach der Reihenfolge ihres Eingangs behandelt.“
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b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) 1Die Fragestellerin oder der Fragesteller und
andere Mitglieder des Landtages können bis zu zwei
Zusatzfragen stellen. 2Zusatzfragen dürfen nicht ver-
lesen werden. 3Sie müssen zur Sache gehören und
dürfen die ursprüngliche Frage nicht auf andere
Gegenstände ausdehnen; § 45 Abs. 2 gilt entspre-
chend. 4Zusatzfragen dürfen den ordnungsgemäßen
Ablauf der Fragestunde nicht gefährden.“

11. § 48 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) 1Jede Fraktion kann bis zu vier Zusatzfragen stel-
len. 2Ein fraktionsloses Mitglied des Landtages kann bei
der Behandlung der Dringlichen Anfragen in einem
Tagungsabschnitt insgesamt eine Zusatzfrage stellen.
3Zusatzfragen dürfen nicht verlesen werden. 4Sie müssen
zur Sache gehören und dürfen die ursprüngliche Frage
nicht auf andere Gegenstände ausdehnen; § 45 Abs. 2 gilt
entsprechend.“

12. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Die oder der Vorsitzende des zuständigen Aus-
schusses bestimmt, welche Ausschussmitglieder die
Berichterstattung übernehmen und ob zu der Eingabe
eine Stellungnahme des zuständigen Fachministe-
riums eingeholt werden soll. 2Die Berichterstatterin-
nen oder Berichterstatter erhalten einen Abdruck der
Eingabe.“

b) Absatz 5 wird gestrichen.

13. § 52 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Satz 1 wird einziger Satz.

b) Satz 2 wird gestrichen.

14. § 54 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

b) Es wird der folgende Satz 2 angefügt:

„2Der Ausschuss kann im Einzelfall beschließen, dass
die Mitteilung nach Satz 1 durch eine öffentliche
Bekanntmachung ersetzt wird, wenn zu einem Gegen-
stand mehr als 50 Eingaben gleichen Inhalts ein-
gehen; die Einsenderinnen und Einsender müssen vor
der Bekanntgabe über diesen Beschluss und das
Bekanntmachungsorgan unterrichtet worden sein.“

15. § 55 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Fordert der Ausschuss Personalakten an, so sind diese
vertraulich zu behandeln.“

16. § 56 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird gestrichen.

b) Der bisherige Satz 2 wird einziger Satz.

17. In § 72 Abs. 2 Satz 3 wird die Verweisung „§ 71 Abs. 3“
durch die Verweisung „§ 71 Abs. 4“ ersetzt.

18. In § 75 Abs. 2 Satz 3 wird die Verweisung „§ 71 Abs. 3“
durch die Verweisung „§ 71 Abs. 4“ ersetzt.

19. In § 76 Satz 4 wird die Verweisung „§ 71 Abs. 3“ durch
die Verweisung „§ 71 Abs. 4“ ersetzt.

20. § 95 a Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„2Die Einsichtnahme ist nur bei einer oder einem Bediens-
teten der Landtagsverwaltung zulässig, die oder den die
Präsidentin oder der Präsident bestimmt hat.“

Hannover, den 15. April 2008

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Hermann  D i n k l a


	Inhalt GVBl. Nr. 07 vom 24. April 2008
	Gebührenordnungfür die Übernahme radioaktiver Abfälledurch die Landessammelstelle
	Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer (Badegewässerverordnung - BadegewVO)
	Bekanntmachung der Änderungen der Geschäftsordnung desNiedersächsischen Landtages


